
 

Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0928/2020/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Zentrale Dienste Datum: 10.08.2020 

Bearbeiter: Alexandra Kaland AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Heist 21.09.2020 öffentlich 

 

Nachwahl in gemeindliche Ausschüsse; hier: Rücktritt von zwei 
bürgerlichen Mitgliedern, FWH 
 
Sachverhalt: 
Die beiden bürgerlichen Mitglieder, Frau Katja Möller-Schäfing sowie Herr Marcel 
Möller, beide FWH,  sind mit Schreiben vom 06.08.2020 mit sofortiger Wirkung zu-
rückgetreten. 
Frau Katja Möller-Schäfing war erst kürzlich in folgende Ausschüsse als bürgerliches 
Mitglied gewählt worden: 
 

- Finanzausschuss der Gemeinde Heist 
 

- Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist 
 
Herr Marcel Möller war in folgenden Ausschüssen als bürgerliches Mitglied vertreten: 
 

- Ausschuss für Bau- und Feuerwehrangelegenheiten der Gemeinde Heist 
 
 
Für diese Ausschüsse muss eine Nachwahl erfolgen.  
 
Außerdem war Frau Möller-Schäfing stellvertretende Vorsitzende des Finanzaus-
schusses, Herr Möller stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Bau- und 
Feuerwehrangelegenheiten und Vertreter der Gemeinde Heist im Wegeunterhal-
tungsverband. Diese Nachwahlen erfolgen in separaten Tagesordnungspunkten.  
 
 
 
Fördermittel durch Dritte: ./. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
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Die Gemeindevertretung wählt folgende neue Mitglieder: 
 
Finanzausschuss der Gemeinde Heist,  
als Nachfolger für Frau Katja Möller-Schäfing    Manfred Lüders 
 
stv. Mitglied für den Finanzausschuss Heist als Nachfolger für 
Manfred Lüders        Silke Ohage 
 
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde  
Heist als Nachfolger für Frau Katja Möller-Schäfing  bgl.M. Andrea Mrosk 
 
stv. Mitglied für den Ausschuss für Schule, Kultur und  
Soziales Heist als Nachfolger für Andrea Mrosk  bgl. M. Sabine Schwerin 
 
Ausschuss für Bau- und Feuerwehrangelegenheiten der  
Gemeinde Heist, als Nachfolger für Marcel Möller  bgl. M. Robert Stubbe  
 
 
 
__________________ 
Jürgen Neumann 
 
 
 
Anlagen: 
Rücktrittschreiben 
Vorschlag Nachwahl  
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0922/2020/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Zentrale Dienste Datum: 17.07.2020 

Bearbeiter: Alexandra Kaland AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Heist 21.09.2020 öffentlich 

 

Nachwahl eines stv. Mitgliedes in den Ausschuss für Bau- und 
Feuerwehrangelegenheiten sowie in den Finanzausschuss der Gemeinde 
Heist 
 
Sachverhalt: 
Manfred Aug ist als Gemeindevertreter in die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Heist nachgerückt. Vorher war er stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bau- 
und Feuerwehrangelegenheiten sowie im Finanzausschuss der Gemeinde Heist. 
Weil ein Ausschussmitglied, das im Falle des Nachrückens zum Gemeindevertreter 
wird, aus dem Ausschuss kraft Gesetzes ausscheidet, in den es als bürgerliches Mit-
glied gewählt war, ist jeweils ein neues stellvertretendes Mitglied in diese beiden 
Ausschüsse zur wählen 
 
 
 
Fördermittel durch Dritte: ./.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung wählt folgende neue stellvertretende Mitglieder als Nachfol-
ge für Herrn Aug: 
 
Ausschuss für Bau- und Feuerwehrangelegenheiten Heist  ____________ 
 
Finanzausschuss Heist       ____________ 
 
 
__________________ 
Jürgen Neumann 
Bürgermeister 
 
Anlagen: ./.  
 

TOP Ö  5TOP Ö  5



 
 



 

Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0929/2020/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Zentrale Dienste Datum: 10.08.2020 

Bearbeiter: Alexandra Kaland AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Heist 21.09.2020 öffentlich 

 

Wahl eines Mitgliedes in den Wegeunterhaltungsverband 
 
Sachverhalt: 
Das bürgerliche Mitglied, Marcel Möller, FWH, ist erst kürzlich als Mitglied in den 
Wegeunterhaltungsverband für die Gemeinde Heist gewählt worden. Mit Schreiben 
vom 06.08.2020 ist Herr Möller mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. 
Aus diesem Grund ist ein neues Mitglied in den Wegeunterhaltungsverband für die 
Gemeinde Heist zu wählen. 
Die FWH schlägt als Nachfolgerin  Frau Andrea Mrosk vor.  
 
 
 
Fördermittel durch Dritte: ./. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 Die Gemeindevertretung wählt Andrea Mrosk als Mitglied in den Wegeunterhal-
tungsverband für die Gemeinde Heist als Nachfolger für Marcel Möller.  
 
 
__________________ 
Jürgen Neumann 
 
 
Anlagen: ./.  
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0930/2020/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Zentrale Dienste Datum: 10.08.2020 

Bearbeiter: Alexandra Kaland AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Heist 21.09.2020 öffentlich 

 

Wahl einer/eines stv. Vorsitzenden für den Finanzausschuss sowie für 
den Ausschuss für Bau- und Feuerwehrangelegenheiten der Gemeinde 
Heist 
 
Sachverhalt: 
Frau Katja Möller-Schäfing sowie Herr Marcel Möller sind mit Schreiben vom 
06.08.2020 mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Frau Möller-Schäfing war stellver-
tretende Vorsitzende des Finanzausschusses, Herr Möller stellvertretender Vorsit-
zender des Ausschusses für Bau- und Feuerwehrangelegenheiten. 
Für diese beiden Ausschüsse ist jeweils eine neue stv. Vorsitzende/ein neuer stv. 
Vorsitzender zu wählen. 
 
Die FWH Fraktion schlägt als Nachfolger für Frau Möller Schäfing Herrn Manfred Lü-
ders als stv. Vorsitzenden des Finanzausschusses und als Nachfolger für Herrn Möl-
ler Herrn Robert Stubbe als stv. Vorsitzenden des Ausschusses für Bau- und Feuer-
wehrangelegenheiten vor.  
 
 
 
Fördermittel durch Dritte: ./. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung wählt für den Finanzausschuss Herrn Manfred Lüders als 
stellvertretenden Vorsitzenden sowie für den Ausschuss für Bau- und Feuerwehran-
gelegenheiten Herrn Robert Stubbe als stellvertretenden Vorsitzenden.  
 
 
__________________ 
Jürgen Neumann 
 
Anlagen: ./.  
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0926/2020/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 29.07.2020 

Bearbeiter: Maren Jakobeit AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 14.09.2020 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 21.09.2020 öffentlich 

 

Prüfung der Jahresrechnung 2019 und Feststellung des Ergebnisses für 
die Gemeinde Heist 
 
Sachverhalt: 
Siehe Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung 2019 vom 27.07.2020. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
-gemäß Anlage- 
 
 
 
Finanzierung: 
 -entfällt- 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
-entfällt- 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung stellt die Jahresrechnung, 
die im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 
4.987.636,24 € und im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe 
von je 1.442.749,97 € abschließt, fest. 
 
 
 
__________________ 
Neumann   
  
Anlagen: Niedrschrift über die Prüfung der Jahresrechnung 2019 
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0910/2020/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 07.04.2020 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

02.06.2020 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 14.09.2020 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 21.09.2020 öffentlich 

 

Jahresrechnung 2019  Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. 
 
Sachverhalt: 
 
Der Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. hat mit Schreiben vom 30.03.2020 die Jah-
resrechnung 2019 (Anlage 1) vorgelegt. Die Jahresrechnung schließt mit einem 
Überschuss in Höhe von 938,66 Euro ab. In diesem Überschuss sind 300,01 Euro an 
Spenden enthalten, die in 2019 noch nicht verwendet worden sind. Der Überschuss 
für die Gemeinde beträgt somit 638,65 Euro. Der Ausschuss zur Prüfung der Jahres-
rechnung hat die Jahresrechnung am 26.06.2020 geprüft. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Ausgaben entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen. Die Einnahmen aus Mit-
gliederbeiträge für das Jahr 2019 wurden erst in 2020 gebucht und werden in der 
Jahresrechnung 2020 dargestellt.  
 
Die Prüfer der Jahresrechnung empfehlen die Jahresrechnung 2019 anzuerkennen 
und Entlastung zu erteilen. Bemängelt wurde die Unübersichtlichkeit der Einnahmen 
und Ausgaben. Dem Waldkindergarten wurde von Seiten der Prüfer empfohlen ein 
Journal zu führen.   
 
 
 
Finanzierung: 
 
Der Überschuss aus dem Jahr 2019 in Höhe von 638,65 Euro wird mit der vierten 
Rate des Zuschusses 2019 verrechnet.   
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Fördermittel durch Dritte: 
 
Betriebskostenzuschuss des Kreises 2019                 558,00 Euro 
Betriebskostenzuschuss des Landes 2019    15.612,27 Euro 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/der Finanzausschuss/die Gemeinde-
vertretung nimmt die Jahresrechnung 2019 des Waldkindergartens Wurzelkinder e.V. 
zur Kenntnis. Der Überschuss in Höhe von 638,65  Euro wird mit der vierten Rate 
des Zuschusses 2020 verrechnet.  
 
 
 
 
 
__________________ 
   (Neumann) 
 
 
Anlagen:  Jahresrechnung 2019 Waldkindergarten Wurzelkinder  
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0925/2020/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 28.07.2020 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/464 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

24.08.2020 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 14.09.2020 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 21.09.2020 öffentlich 

 

Vereinbarung nach dem neuen KiTaG  mit dem Waldkindergarten 
Wurzelkinder e.V. zur Finanzierung des Waldkindergartens 
 
Sachverhalt: 
 
Durch das Gesetz zur Stärkung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und zur finan-
ziellen Entlastung von Familien und Kommunen (Kita-Reform-Gesetz)  welche zu Teilen 
(gesunkene Elternbeiträge)  bereits jetzt in Kraft getreten ist, und abschließend zum 
01.01.2021 in Kraft tritt, muss die derzeitige Finanzierungsvereinbarung angepasst wer-
den 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Von Seiten der Verwaltung wurde die anliegende Vereinbarung auf Grundlage des § 
57 Abs. 2 Nr. 2 des Kindertagesstättenförderungsgesetzes (KiTaG) vorbereitet. Die-
se Vereinbarung beruht auf Empfehlungen des Schleswig-Holsteinischen Gemeinde-
tages.  Im Vorwege wurde der anliegende Entwurf mit dem Waldkindergarten Wur-
zelkinder e.V. abgestimmt. Es ergaben sich keine Änderungen.  
 
Das neue KitaG beinhaltet folgende wesentlich Änderungen gegenüber dem bisheri-
gen KitaG: 
 
Deckelung der Elternbeiträge, freie Kindertagesstättenwahl, Finanzierungspauscha-
len pro Kind und pro Gruppe, Verpflichtung der Nutzung der Kita-Datenbank, Einrich-
tung eines Elternbeirates auch für kleine Einrichtungen, gesetzliche Mindeststan-
dards, Verpflichtung zum Qualitätsmanagement und zur Fachberatung. 
 
 
 
Finanzierung: 
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Zum 01.01.2021 wird die erste Phase der Systemumstellung vollzogen. In dieser 
Übergangsphase, die bis Ende 2024 andauern wird, erhalten die Gemeinden über 
den Kreis Pinneberg die pauschalen Fördersätze je Gruppe und Einrichtung für die 
Finanzierung der Einrichtung. Finanziert werden diese Fördersätze vom Land und 
von der Gemeinde je betreuten Kind.  
 
Die Elternbeiträge werden direkt vom Träger eingenommen.  
 
Laut Prognosetool 4.0 erhält die Gemeinde Heist für den Waldkindergarten einen 
Betrag ca. 95.800 Euro. Die Gemeinde zahlt ca. 52.000 Euro zur Finanzierung an 
den Kreis. Genauere Zahlen können derzeit nicht genannt werden, da die Berech-
nung der Zuschüsse über das Kita – Portal erfolgen soll. Die Höhe der einzelnen 
Pauschalen richtet sich nach den jeweiligen Betreuungszeiten des Kindes. 
 
Der Waldkindergarten beantragt weiterhin seinen jährlichen Zuschuss bei der Ge-
meinde. Eine evtl.  Differenz aus Zuschussbedarf und Fördersätzen verbleiben bei 
der Gemeinde. 
 
Ab dem 01.01.2025 zahlt die Gemeinde lediglich ihre Anteile pro Kind. Der Eltern-
verein erhält direkt den gesamten Zuschuss laut Prognoserechner.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Das Land beteiligt sich mit ca.43.800 Euro an den Finanzierungskosten des Wald-
kindergartens. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales, der Finanzausschuss, die Gemein-
devertretung beschließen die anliegende Vereinbarung in der vorliegenden Form.  
 
  
 
 
 
__________________ 
   (Neumann) 
 
 
 
Anlagen:  
 
Entwurf Vereinbarung mit Anlagen 
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0935/2020/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 27.08.2020 

Bearbeiter: Kerstin Seemann AZ: 4/ 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 14.09.2020 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 21.09.2020 öffentlich 

 

DigitalPakt Grundschule Heist 
 
Sachverhalt: 
In der Sitzung im Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales wurde die Empfehlung 
ausgesprochen, in den kommenden zwei Schuljahren die Ausstattung der Klassen-
räume zu finanzieren und die Mittel über die Nachtragsplanung 2020 bereit zu stel-
len. Die Wünsche der Grundschule wurde im Ausschuss dargestellt und sind als An-
lage beigefügt. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Derzeit wird verwaltungsseitig der Medienentwicklungsplan -MEP- für die Grundschu-
le Heist erstellt. Dieser ist für die Antragstellung der Fördermittel aus dem DigitalPakt 
notwendig. Im MEP sind die Ausführungen zu den pädagogischen Konzepten der 
Schule, die Fortbildungsplanung, das Supportkonzept sowie eine Investitionsplanung 
enthalten.  
 
Die Arbeiten für die Schaffung der Infrastruktur sind im Trakt der Klassenräume wei-
testgehend erledigt. Die Arbeiten im restlichen Gebäude sollen in den Herbstferien 
umgesetzt werden. Nach Fertigstellung ist die Grundschule mit LAN bzw. WLAN ver-
sorgt. Dies ist gemäß der Förderrichtlinie die Voraussetzung für weitere Anschaffun-
gen.  
 
Für die Lehrer sollen mobile Präsentationsgeräte angeschafft werden, welche auch 
in den Klassen benutzt werden können.  
 
In den Klassenräumen sollen interaktive Displays mit Dokumentenkameras ange-
schafft werden. Im Englischraum und der Aula besteht der Wunsch nach der Ausstat-
tung mit einer Beamer-Lösung.  
 
Weiterhin sollen pro Geschoss jeweils ein Drucker für die Klassenräume angeschafft 
werden.  
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Für die Schülergeräte besteht der Wunsch nach 60 Geräten. Im Rahmen des Sofort-
programmes können zusätzlich 14 Geräte angeschafft werden, die über die Förde-
rung von Bund und Land finanziert werden.  
Für die Lagerung der Geräte sind 4 mobile Tabletkoffer anzuschaffen. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die geschätzten Kosten für die vorstehend aufgeführten Maßnahmen belaufen sich 
insgesamt auf 98.000 €. 
 
Schaffung Infrastruktur (Verkabelung, Laufwerke, AccessPoints, etc.)       31.000 € 
Lehrergeräte                                                                                                   8.000 € 
Displays + Dokumentenkameras                                                                  21.000 € 
Beamer                                                                                                           5.000 € 
Convertibles + Koffer                                                                                    32.000 € 
Drucker                                                                                                           1.000 € 
 
Für das Schuljahr 2020/2021 entstehen Kosten von ca. 70.000 € und für das Schul-
jahr 2021 / 2022 ca. 28.000 €.  
 
Im Haushalt für 2020 sind 52.000 € veranschlagt worden. Für die Umsetzung in 2020 
sind über die Nachtragshaushaltsplanung noch 18.000 € bereit zu stellen. Für das 
Jahr 2021 sind Mittel von 28.000 € im Haushalt bereit zu stellen.   
 
Fördermittel durch Dritte: 
Die Förderung im Rahmen der Richtlinien zum DigitalPakt belaufen sich für 

1. DigitalPakt  45.000,00 € 
2. Sofortprogramm   4.844,16 €. 

 
Für die Umsetzung des Projektes sind von der Gemeinde Heist Mittel in Höhe von rd. 
53.000 € zzgl. der laufenden Kosten für Unterhaltung, Support und Lizenzen zu leis-
ten.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, die Aus-
stattung der Räume zu bewilligen. Die Mittel sind im Nachtrag 2020 und im 
Haushalt 2021 bereitzustellen.  
 
 
 
__________________ 
        Neumann 
     Bürgermeister 
 
Anlagen: 
Wünsche der digitalen Ausstattung der Grundschule Heist  
 
 



 





  Grundschule Heist 
  

Hauptstraße 53     25492  Heist   Tel.04122/406513    Fax.04122/406520 

  e-mail : grundschule.heist@Schule.LandSH.de 

Bericht aus der Schule – Sitzung vom 24.08.2020 

• Aktuelle Schülerzahlen Sj 20 / 21 : 

Klasse 1 : 18        Klasse 2 : 25        Klasse 3 : 24         Klasse 4 : 29  

                           zusammen 96  

Neuigkeiten seit 18. Februar 2020 / Corona-Maßnahmen 

• Nach Pfingsten komplette Schulöffnung, Unterricht nach Kohorten 

• Kein positives Testergebnis, jedoch viele Krankmeldungen wegen 

Erkältungssymptomen (48 Std. Beobachtung) 

• Betretungsverbot, Maskenpflicht auf den Wegen zum Klassenzimmer 

• Betreuung seit einer Woche mit Essensausgabe 

• Schule ist bei der Schulplattform Schulcommsy angemeldet (digitale 

Klassen, digitales Lehrerzimmer) 

• Homeschooling-Konzept in Mischform, einmal wöchentlich Tausch 

bearbeitetes und neues Material – digital und analog 

• Informationsfluss über Email-Verteiler der Klassen 

 

Ausblick :  

• Anschaffung von Leihgeräten, digitale Ausstattung der Schule (s.u.), 

Dienstlaptops und Dienst-Emailadressen für das Kollegium 

 

• Im Unterricht sollen die Kinder lernen, wie sie mit ihren apps arbeiten, 

um auf mögliche Phasen der Schulschließung vorbereitet zu sein. 

(hybrides Lernen) 

 

• Der Bedarf nach Leihgeräten in der Elternschaft wird mittels eines 

Fragebogens ermittelt. (Anlage) 

 

• Vom 15.09. – 29.09.2020 wird zur Probe und Schulung des Kollegiums ein 

interaktives Display (Firma clevertouch) aufgestellt. SET am 28.09. . EV 

und Mitglieder des Schulausschusses /Gemeinderats können das Gerät 

in der 39. KW begutachten. Termin folgt. 

 

• Frau Seeman koordiniert Bestellung, stellt Konzepte zusammen und 

bearbeitet den Antrag Digipakt für den Amtsbereich, einheitliche 

Musterlösung mit den Schulen besprochen. 
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  Grundschule Heist 
  

Hauptstraße 53     25492  Heist   Tel.04122/406513    Fax.04122/406520 

  e-mail : grundschule.heist@Schule.LandSH.de 

Auflistung der gewünschten zeitnahen digitalen Ausstattung der 

Grundschule Heist zur Umsetzung eines hybriden Lernsystems im 

Rahmen möglicher Homeschooling-Phasen: 

Modelllösung für einen Klassenraum:   

Voraussetzung: Infrastruktur vorhanden (Glasfaseranschluss, NAS-Zentrale, 

Excess-Point, Controller, Wächter, Internetfilter) 

• Surface go (Dienstleihgerät für die zuständige Lehrkraft)    

• Interaktives Display 

• Dokumentenkamera 

• Druckerstation auf dem Flur 

• 20 Tablets/ Convertibles  

• mobile Ladestation (Tabletwagen) für die Tablets 

• evtl. zusätzliche Fallschutzhülle für die Endgeräte 

• Schullizenz anton-app,  antolin, blitzrechnen-app; schulbuchbezogene 

apps (Flex und Floh; zebra; Fara und Fu) 

Zeitnahe Grundausstattung der Schule in zwei Abschnitten : 

Schuljahr 2020/21 :  

• Ausstattung von zwei Klassenräumen (Eingangsphase Klasse 1/2 im 

Untergeschoss und Klasse 3/4 im Obergeschoss mit den o.a. Geräten; 

es werden zwei Drucker benötigt (Ober- und Untergeschoss) sowie zwei 

mobile Ladestationen mit jeweils 20 Tablets/Convertibles) 

 

• Ausstattung des Kollegiums mit 8 Dienstlaptops (siehe Erlasslage 

Ministerium, Förderprogramm Bund/Land), die mit Dienst-

Emailanschriften versehen sind 

 

 

 

 

Schuljahr 2021/22 : 
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  Grundschule Heist 
  

Hauptstraße 53     25492  Heist   Tel.04122/406513    Fax.04122/406520 

  e-mail : grundschule.heist@Schule.LandSH.de 

• Ausstattung der übrigen zwei Klassenräume (Drucker sind schon 

vorhanden) 

• Anschaffung von einem dritten Klassensatz mit 20 Tablets und 

zugehöriger Ladestation 

• Digitale Infrastruktur im Nebengebäude (Aula; Betreuung; 

Englischraum) aufbauen. 

• Ausstattung der Aula und des Englischraums mit einem fest installiertem 

Beamer (Leinwand, Laserpointer, drahtlose Verkoppelung beamer-

surface, Lautsprecher) 

 

Laufende Kosten: 

• Dienstleistung technischer Support 

• Kosten für Lizenzen und Apps (müssen jährlich bezahlt werden) 

• Verbrauchsmaterial; Ersatzteile  etc. 

 

 

Kostenaufstellung für einen Klassenraum :  

Gerät Anzahl Einzelpreis Summe 

Surface go + office etc. 1 1000,00 1000,00 

Interaktives Display 1 4000,00 4000,00 

Dokumentenkamera 1 700,00 700,00 

Tablet mit Tastatur 20 280,00 5600,00 

Mobile Ladestation für die 

Tablets 

1 2800,00 2800,00 

Drucker 1 500,00 500,00 

Lizenz für Apps etc.   800.00 

Summe   15400,00€ 

 

 

 

Kostenbeispiel: 
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  Grundschule Heist 
  

Hauptstraße 53     25492  Heist   Tel.04122/406513    Fax.04122/406520 

  e-mail : grundschule.heist@Schule.LandSH.de 

• Digitalisierung Klasse 2 und 4 im Schuljahr 2020-21 : 30800,00€ zuzüglich 

der Kosten für die Infrastruktur. 

 

• Digitalisierung Klasse 1 und 3 im Schuljahr 2021-22 : 28000,00€ (Drucker 

und Dokumentenkamera werden jeweils einmal für die Etage benötigt.) 

 

• Dienstlaptops für die Lehrerschaft : 8000,00€ ; die Klassenlaptops 

entfallen dann.  

 

• Präsentationsgeräte im Englisch- und Musikraum : jeweils 1500,00€  

 

• Fördermöglichkeit der Laptops prüfen; Zuschuss Digitalpakt 

 

Fragestellung : 

Wann sollen welche Projekte umgesetzt werden? 

Zuschuss Digipakt; Förderung der Dienst- und Leihgeräte durch 

Bund/Land 

Finanzierung der Folgekosten bzw. laufenden Kosten? 

Von Seiten der Schule wird eine zeitnahe Umsetzung der 

Digitalisierung in zwei Schritten gewünscht (siehe Vorschlag), 

damit ein hybrides Lernen und die Vorbereitung der Kinder auf 

Distanzlernen in der Schule möglich ist. 

Priorität bei der Finanzierung haben die Tablets und die 

Dienstlaptops (Datenschutz, technische Voraussetzung für 

Homeschooling) 
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FWH – Heist, Wedeler Chaussee 9, 25492 Heist

An den 

Bürgermeister der Gemeinde Heist 

 

Jürgen Neumann

Hauptstr. 53 

 

25492 Heist 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die Fraktion der FWH stellt
 
Der Preis für das Abholen von Grünabfällen durch den Bauhof in der 
Gemeinde Heist soll 
Gesamtpreis für einen Zettel mit 3,0 m
Der Zettel für das Abholen sollte
Selbstanlieferung. 
Der Preis bei Selbstanlieferung bleibt unverändert.
 
Begründung: 
Das Aufkommen an Abholwünschen ist in den letzten Jahren erheblich 
angestiegen. Der Zeitaufwand und die Kosten durch diesen Service sind 
nicht unerheblich. Auch durch die Erhöhung auf 10,00 
Service noch lange nicht kostendeckend.
 
 
Mit freundlichen Grüßen
Fraktion der FWH Heist
Manfred Lüders 
Fraktionsvorsitzender

Heist, d.

Heist, Wedeler Chaussee 9, 25492 Heist 

der Gemeinde Heist  

Jürgen Neumann 

Freie Wählergemeinschaft Heist
Die Fraktion
Manfred Lüders
Wedeler Chaussee 9
25492 Heist
Telefon: 04122/858034
Mobil: 0171/6511719
Mail: mlueders@gmx.net
Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.
IBAN: DE03221631140000010308
BIC: GENOD
Gläubiger ID NR.:
DE77FWH00000777299

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

die Fraktion der FWH stellt folgenden Antrag: 

Der Preis für das Abholen von Grünabfällen durch den Bauhof in der 
Gemeinde Heist soll auf 10,00 € pro m3 angehoben werden. Damit steigt der 
Gesamtpreis für einen Zettel mit 3,0 m3 auf 30,00 €.  

Zettel für das Abholen sollte eine andere Farbe haben als 

Der Preis bei Selbstanlieferung bleibt unverändert. 

Das Aufkommen an Abholwünschen ist in den letzten Jahren erheblich 
angestiegen. Der Zeitaufwand und die Kosten durch diesen Service sind 
nicht unerheblich. Auch durch die Erhöhung auf 10,00 € pro m
Service noch lange nicht kostendeckend. 

Mit freundlichen Grüßen 
Fraktion der FWH Heist 

Fraktionsvorsitzender 

Heist, d.10.01.2020 

Wählergemeinschaft Heist 
Die Fraktion 
Manfred Lüders 
Wedeler Chaussee 9 
25492 Heist 
Telefon: 04122/858034 
Mobil: 0171/6511719 

mlueders@gmx.net 
Raiffeisenbank Elbmarsch e.G. 
IBAN: DE03221631140000010308 
BIC: GENODEF1HTE 
Gläubiger ID NR.: 
DE77FWH00000777299 

Der Preis für das Abholen von Grünabfällen durch den Bauhof in der 
angehoben werden. Damit steigt der 

eine andere Farbe haben als der für die 

Das Aufkommen an Abholwünschen ist in den letzten Jahren erheblich 
angestiegen. Der Zeitaufwand und die Kosten durch diesen Service sind 

€ pro m3 ist der 
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0918/2020/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 23.06.2020 

Bearbeiter: Horst Tronnier AZ: 130. 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 14.09.2020 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 21.09.2020 öffentlich 

 

Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr 
 
Sachverhalt: 
Infolge der Corona-Krise und den damit verbundenen Einschränkungen, die sich 
auch auf den Sitzungsdienst ausgewirkt haben, kann die Haushaltsführung für die 
Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr den zuständigen Gremien der Ge-
meinde leider erst jetzt vorgelegt werden.  
 
Gemäß § 4 der Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Heist für die Kamerad-
schaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr ist für jedes Haushaltsjahr von der Mitglie-
derversammlung ein vom Wehrvorstand aufzustellender Einnahme- und Ausgabe-
plan zu beschließen. Er tritt nach Zustimmung der Gemeindevertretung in Kraft. Eine 
Ablehnung wäre gegenüber dem Wehrvorstand zu begründen.  
 
Nach § 10 der Satzung ist nach Abschluss des Haushaltsjahres eine Einnahme- und 
Ausgaberechnung aufzustellen. Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist der Ge-
meindevertretung vorzulegen.  
 
Der Wehrvorstand der Freiwilligen Feuerwehr Heist hat einen Einnahme- und Aus-
gabeplan für das Haushaltsjahr 2020 für die Wehr und für die Jugendfeuerwehr so-
wie eine Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2019 gleichfalls für 
Wehr und Jugendfeuerwehr vorgelegt. Alle vier Unterlagen sind dieser Beschlussvor-
lage als Anlage beigefügt.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Verwaltungsseitig wird empfohlen, den Einnahme- und Ausgabeplanungen der Frei-
willigen Feuerwehr für das Haushaltsjahr 2020 zuzustimmen. Die Einnahme- und 
Ausgaberechnungen für das Haushaltsjahr 2019 sind zur Kenntnis zu nehmen.  
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Finanzierung: 
Die Finanzierung der Kameradschaftspflege bei der Freiwilligen Feuerwehr ergibt 
sich aus der Einnahme- und Ausgabeplanung.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Siehe Einnahme- und Ausgabeplanung. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, den Einnah-
me- und Ausgabeplanungen der Freiwilligen Feuerwehr Heist sowie der Jugendfeu-
erwehr Heist für das Haushaltsjahr 2020 zuzustimmen. Die Einnahme- und Ausgabe-
rechnungen der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr für das Haushalts-
jahr 2019 werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Jürgen Neumann 
 
 
Anlagen:  
Einnahme- und Ausgabeplan der Freiwilligen Feuerwehr Heist für 2020, 
Einnahme- und Ausgabeplan der Jugendfeuerwehr Heist für 2020, 
Einnahme- und Ausgaberechnung der Freiwilligen Feuerwehr Heist für 2019, 
Einnahme- und Ausgaberechnung der Jugendfeuerwehr Heist für 2019. 
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0921/2020/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 16.07.2020 

Bearbeiter: Michaela Glasenapp-Keller AZ: 4/453.911 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

24.08.2020 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 14.09.2020 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 21.09.2020 öffentlich 

 

Zuschussantrag vom Wendepunkt e. V. für das Jahr 2021 
 
 
Sachverhalt: 
Seit dem Jahr 2015 wird dem Wendepunkt e. V. ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 
370,-- € gewährt. Mit Schreiben vom 23.06.2020 stellte der Wendepunkt e. V. einen 
Antrag auf Erhöhung des Zuschusses auf 480,-- € (siehe Anlage). 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Entfällt. 
 
 
Finanzierung: 
Entsprechende Haushaltsmittel müssten im Haushaltsplan 2021 bereitgestellt wer-
den. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt/ der Finanzausschuss emp-
fiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, dem Wendepunkt e. V. ab 2021 einen Zu-
schuss in Höhe von jährlich 480,-- € zu gewähren/ weiterhin einen jährlichen Zu-
schuss in Höhe von 370,-- € zu gewähren. 
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Der Bürgermeister wird ermächtigt, bei Bedarf für die Folgejahre über eine angemes-
sene Anpassung des Zuschussbeitrages zu entscheiden. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
        Neumann 
 
 
 
Anlagen:  
Antrag des Wendepunkt e. V. vom 23.06.2020 
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0919/2020/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 03.07.2020 

Bearbeiter: Melanie Pein AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Bau- und Feuerwehrangelegen-
heiten der Gemeinde Heist 

07.09.2020 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 14.09.2020 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 21.09.2020 öffentlich 

 

Beratung zur Überplanung des Bereiches Rugenbergen 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Für den Bereich Rugenbergen 8 bis 60 sind einige Grundstücke vorhanden, bei de-
nen eine Gebäude in zweiter Baureihe errichtet wurden. Diese Bauvorhaben sind 
gemäß § 34 Baugesetzbuch (BauGB) zulässig und sind entsprechend genehmigt 
worden, weil sie sich in Bezug auf die Art und das Maß der baulichen Nutzung, der 
überbaubaren Grundstücksfläche und der Bauweise in die nähere Umgebung einfü-
gen.  
Aus dem beigefügten Lageplan ist ersichtlich, dass sich hinter der Bebauung in der 
Straße Rugenbergen Fläche für die Landwirtschaft befindet. Diese Darstellung im 
Flächennutzungsplan ist bei der Beurteilung der Zulässigkeit von Vorhaben im In-
nenbereich nicht relevant, sodass aufgrund bereits vorhandener Gebäude in zweiter 
Baureihe eine Weiterentwicklung der Gemeinde in diesen Bereich grundsätzlich in 
Bezug auf die Zulässigkeit nicht auszuschließen ist. Rechtlich ist die Errichtung von 
Gebäuden hinter der bereits vorhandenen Bebauung (z. B. im Bereich der Haus-
nummer 20 bis 28) möglich. 
 
Die Gemeinde sollte sich grundsätzlich darüber Gedanken machen, ob sie diesen 
Bereich durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes städtebaulich ordnen möchte. 
Im Bereich Rugenbergen 8a, 10a und 16a sind Gebäude in zweiter Baureihe ent-
standen. Das Gebäude mit der Hausnummer 18a könnte ggfs. noch als sogenannter 
„Ausreißer“ und somit als Ausnahme bezeichnet werden. 
Bebaute Gebiete können überplant werden, um sie städtebaulich zu ordnen und eine 
Rechtsgrundlage zu schaffen, warum eine Bebauung in den hinteren Grundstücksbe-
reich nicht zulässig ist. Bei einer Planung könnte die Festlegung von Baugrenzen 
angestrebt werden. Dabei ist es nicht zwingend erforderlich, neue Baugrundstücke 
auszuweisen.  
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In diesem Zusammenhang sollte überlegt werden, ob diese städtebauliche Ordnung 
im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 (Bereich Rugenber-
gen/Grauer Esel) erfolgen soll. Dies wäre vor allem im Hinblick auf die anfallenden 
Planungskosten sinnvoll.  
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes kann in unterschiedliche Teilbereiche 
eingeteilt werden und somit unterschiedliche Festsetzungen bestimmt werden. So 
könnte im bereits bebauten Bereich die Festlegung einer Baugrenze die bebaubaren 
Grundstücksbereich eingrenzen. 
 
 
 
Finanzierung: 
Für die Aufstellung eines B-Planes inkl. Berichtigung des F-Plans liegen je nach 
Größe des Geltungsbereiches zwischen 10.000,00 Euro und 20.000,00 Euro. Diese 
Haushaltsmittel sind entsprechend bereitzustellen.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Bau- und Feuerwehrangelegenheiten empfiehlt/Der Finanzaus-
schuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, einen Aufstellungsbeschluss 
zur städtebaulichen Ordnung für den Bereich Rugenbergen 8 bis 60 vorzubereiten.  
 
oder 
 
Der Ausschuss für Bau- und Feuerwehrangelegenheiten empfiehlt/Der Finanzaus-
schuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, einen Aufstellungsbeschluss 
zur städtebaulichen Ordnung für den Bereich Rugenbergen 8 bis 60 unter Einbezie-
hung von Flächen im Bereich Rugenbergen/Grauer Esel (voraussichtlich B-Plan Nr. 
21) vorzubereiten.  
 
Alternativ: 
Der Ausschuss für Bau- und Feuerwehrangelegenheiten empfiehlt/Der Finanzaus-
schuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt keine Überplanung für den Be-
reich Rugenbergen 8 bis 60 vorzunehmen. 
 
 
 
__________________ 
Neumann 
 
Anlagen: 
Lageplan Rugenbergen/Grauer Esel  
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